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Artikel 16: Der Europäische Rat

(1) Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt

ihre die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und ihre allgemeinen politischen Prioritäten für

diese Entwicklung fest.

(2) Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie

den Präsidenten des Europäischen Rates Parlaments und der Kommission. Der Minister für aus-

wärtige Angelegenheiten Außenminister nimmt an den Beratungen teil.

(3) Der Europäische Rat tritt im vierteljährlichen Abstand zusammen; er wird von seinem Präsi-

denten Vorsitzenden einberufen. Wenn es die Tagesordnung erfordert, können die Mitglieder des

Rates beschließen, sich von einem Minister oder - im Fall des Präsidenten der Kommission - von

einem Mitglied der Kommission unterstützen zu lassen. Wenn es die Lage erfordert, beruft der Prä-

sident Vorsitzende eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates ein.

(4) Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, entscheidet der Europäische Rat ein-

vernehmlich einstimmig. Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern

steht dem Zustandekommen solcher Beschlüsse nicht entgegen.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Der Formulierungsvorschlag des Präsidiums weicht von Artikel 4 Absatz 1 EU-Vertrag ab. Da-
durch könnte der Eindruck erweckt werden, dem Europäischen Rat solle zukünftig eine andere
Rolle als bisher zukommen.

Absatz 2:
Sofern für den Europäischen Rat nach der Auflösung der Säulenstruktur überhaupt eine notwendige



eigenständige Funktion neben dem EP, dem Rat und der Kommission begründbar ist, so gefährdet
es jedoch empfindlich das Gleichgewicht zwischen diesen drei Institutionen, wenn nur zwei von
ihnen im Europäischen Rat vertreten sind.

Absatz 3:
Die Möglichkeit der Unterstützung durch einen Minister oder Kommissar bedarf keiner verfas-
sungsrechtlichen Regelung. Eine entsprechende Entscheidung kann der Europäische Rat jederzeit
im Rahmen seines Selbstorganisationsrechts treffen.

Absatz 4:
Der Begriff "einvernehmlich" entspricht nicht der englischen und französischen Fassung ("consen-
sus"). Der Begriff "Konsens" aber ist zu vage, als dass er zur Definition der Beschlussfassung im
Europäischen Rat herangezogen werden sollte. Der Konvent sollte statt dessen klar definieren, unter
welchen Voraussetzungen ein Beschluss im Europäischen Rat zustande kommt. Die vorgeschlagene
Formulierung entspricht der Formulierung in Art. 205 Abs. 3 EG-Vertrag, wo die einstimmigen
Ratsentscheidungen geregelt sind.


